
Gemeinde Entlebuch
Wir leben neue Energie.

 

 

 

 
 

Einladung zur Gemeindeversammlung 
 

 

Montag, 5. November 2018, 20.00 Uhr 

Hotel Drei Könige, Entlebuch 

 

 

 

 

1. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Controllingkommission für den Rest der 

Amtsdauer 2016-2020 

 

2. Bewilligung eines Sonderkredites von CHF 436'000.00 für die Ersatzbeschaf-

fung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF) für die Feuerwehr Entlebuch-Hasle 

 

3. Bewilligung eines Sonderkredites von CHF 780'000.00 für den Ersatzneubau 

der Stillaubbrücke an der Glaubenbergstrasse 

 

4. Ergänzung des Reglements über die Delegation von Rechtssetzungsbefug-

nissen an den Gemeinderat (Delegationsreglement) vom 2. Dezember 2014 

betreffend Wasserversorgungen 

 

5. Bebauungsplan Marktplatz 

 

6. Verschiedenes, Umfrage 

 

 

Hinweise Stimmregister, Aktenauflage 

Stimmberechtigt sind alle stimmfähigen Schweizerinnen und Schweizer ab erfülltem 18. Alters-

jahr, welche spätestens 5 Tage vor dem Versammlungstag in der Gemeinde Entlebuch ihren 

Wohnsitz gesetzlich geregelt haben und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfas-

sender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. 

Die Stimmberechtigten können das Stimmregister einsehen. 

 

Die den Traktanden zugrunde liegenden Akten liegen während 16 Tagen vor der Gemeindever-

sammlung den Stimmberechtigten auf der Gemeindekanzlei Entlebuch zur Einsichtnahme auf 

(§ 22 des kantonalen Stimmrechtsgesetzes). Die Unterlagen sind auch auf der Homepage 

www.entlebuch.ch verfügbar. 
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Traktandum 1 

 

Ersatzwahl eines Mitgliedes der Controllingkommission für den Rest der Amts-

dauer 2016-2020 

 

Grundlagen 

Gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a der Gemeindeordnung (GO) wählen die Stimmberechtigten die 

Mitglieder und den Präsidenten oder die Präsidentin der Controllingkommission. Die Gesamter-

neuerungswahl für die Amtsdauer 2016-2020 erfolgte an der Gemeindeversammlung vom 

30. August 2016. 

 

 

Demission 

Mit Brief vom 5. Mai 2018 hat Ronald Stalder, Dorf 34, seine Demission als Mitglied der Con-

trollingkommission per 30. Juni 2018 bekannt gegeben. Nachdem er seinen Wohnsitz in eine 

andere Gemeinde verlegt hat, wird die Ersatzwahl für die Controllingkommission notwendig. Der 

Demissionär wurde am 29. April 2008 als Mitglied der Rechnungskommission gewählt. 

 

Der Gemeinderat dankt Ronald Stalder für seine engagierte Mitarbeit in der Controllingkommis-

sion und der vorherigen Rechnungskommission. Er hat die Aufgaben als Mitglied der Rech-

nungskommission und der Controllingkommission verantwortungsbewusst und engagiert aus-

geführt und sich für das Wohl der Gemeinde eingesetzt. 

 

 

Nomination 

Der Gemeinderat hat die Demission in den Gemeindenachrichten veröffentlicht und den Orts-

parteien schriftlich mitgeteilt. Mit Schreiben vom 8. August 2018 schlägt die SVP Entlebuch als 

neues Mitglied der Controllingkommission Herrn Seppi Felder (jun.), Oberzeug 1, Ebnet, vor. 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates: 

 

Wahl eines Mitgliedes der Controllingkommission für den Rest der Amtsdauer 2016-2020 

 

 

  



 3/11 

Traktandum 2 

 

Bewilligung eines Sonderkredites von CHF 436'000.00 für die Ersatzbeschaffung 

eines Tanklöschfahrzeugs (TLF) für die Feuerwehr Entlebuch-Hasle 

 

Ausgangslage 

Gemäss Art. 4 des Gemeindevertrages zwischen den Gemeinden Entlebuch und Hasle ist die 

Gemeinde Entlebuch die Trägergemeinde der gemeinsamen Feuerwehr. Gestützt auf Art. 9 des 

Feuerwehrreglements hat die Feuerwehrkommission der Trägergemeinde einen Antrag für die 

Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges gestellt.  

 

Das bald 25-jährige Tanklöschfahrzeug muss altershalber ersetzt werden. Durch die Feuerwehr-

kommission wurde eine Beschaffungskommission bestimmt, mit folgenden Aufgaben: Ein Pflich-

tenheft erstellen, daraus die Ausschreibungsunterlagen ausarbeiten, die eingehenden Offerten 

auswerten und einen Lieferanten bestimmen wie auch die Beschaffung umsetzen. Das Fahr-

zeug wurde in einem offenen Verfahren nach dem Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen 

ausgeschrieben. Die Kommission hat die sechs eingegangenen Angebote bewertet und schlägt 

das Fahrzeug der Firma Rosenbauer zur Beschaffung vor. 

 

Die Zuschlagsverfügung wurde durch den Gemeinderat Entlebuch, nach Rücksprache mit dem 

Gemeinderat Hasle, unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Stimmberechtigten an der Ge-

meindeversammlung Herbst 2018, der Firma Rosenbauer zugestellt. Die Finanzierung erfolgt 

durch die Trägergemeinde Entlebuch, welche die Kosten mit den jährlichen Beiträgen für die 

Spezialfinanzierung «Feuerwehr Entlebuch-Hasle» weiterverrechnet. 

 

 

Technische Angaben zum Fahrzeug 

Fahrzeug/Typ: Rosenbauer Tanklöschfahrzeug Typ TLF AT-S 

aufgebaut auf Mercedes-Benz Fahrgestell 

Typ Atego 1530 AF 36, 4x 4 
  

Leistung/Antrieb: Wassergekühlter Motor OM 936 6-Zylinder-Reihenmotor mit 299 PS 

Allison-Voll-Automatikgetriebe 

Längssperrung, Sperrung der Hinter- und Vorderachse 
  

Wassertank: 2400 l automatische Wasserniveauregulierung 
  

Pumpe: Kombinierte Rosenbauer-Normal- und Hochdruckpumpe,  

Typ NH 35 nach EN 1028  FPN 10-3000 / FPH 40-250 

 

hochdruckseitig 250l/min. bei 40 bar 
  

Masse: Gewicht max. 14.5 Tonnen 

Breite 2.410 m, Höhe 3.220 m, Länge 7.047 m 

Radstand 3.610 mm 

 

 

Beschaffungskosten 

Fahrgestell Mercedes-Benz, Atego 1530 AF 36, 4x4 CHF 139'000.00 

Auf- und Ausbau CHF 242'165.00 

Zubehör CHF 23'400.00 

   

Total exkl. MwSt. CHF 404'565.00 

zuzüglich 7.7 % MwSt. CHF 31'152.00 

Rundung CHF 283.00 

   

Total Beschaffungskosten inkl. MwSt. CHF 436'000.00 

   

Voraussichtlicher Beitrag GVL (45 %) CHF 195'000.00 
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Lieferung 

Lieferung und Bezahlung erfolgen im 1. Quartal 2020. Da die Auslieferung eine lange Vorberei-

tungszeit erfordert, muss die Bestellung rund ein Jahr im Voraus erfolgen. 

 

 

Bericht der Controllingkommission 

Die Controllingkommission hat das vorliegende Finanzgeschäft geprüft und stellt fest, dass die 

im Finanz- und Aufgabenplan vorgesehene Investition termingerecht umgesetzt wird. Sie erach-

tet die Transparenz, Klarheit und Wahrheit als eingehalten. Die Controllingkommission unter-

stützt den Antrag des Gemeinderates und empfiehlt, den vorliegenden Sonderkredit für die Er-

satzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs zu genehmigen. 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates: 

 

Bewilligung eines Sonderkredites von CHF 436'000.00 für die Ersatzbeschaffung eines 

Tanklöschfahrzeugs (TLF) für die Feuerwehr Entlebuch-Hasle 
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Traktandum 3 

 

Bewilligung eines Sonderkredites von CHF 780'000.00 für den Ersatzneubau der 

Stillaubbrücke an der Glaubenbergstrasse 

 

Ausgangslage 

Die Stillaubbrücke ist Teil der Glaubenbergstrasse und überquert die Grosse Entle zwischen 

Gfellen und Stillaub. Als Passtrasse verbindet die Glaubenbergstrasse den Kanton Luzern mit 

dem Kanton Obwalden und erschliesst grosse Gebiete in den Gemeinden Entlebuch und Hasle. 

Die Glaubenbergstrasse ist in den Gemeinden Entlebuch und Hasle als Gemeindestrasse 

Klasse 1 eingestuft. 

 

Die heutige einspurige Stahl-/Holzbrücke mit einer Durchfahrtsbreite von 4.10 m wurde im Jahr 

1996 nach einem heftigen Gewitter im Rahmen von Sofortmassnahmen durch den Kanton Lu-

zern als Notbrücke gebaut. Die Brückenkonstruktion besteht aus Stahlträgern mit Holzaufbau 

und lagert auf einem Blocksteinwiderlager. Der Holzaufbau ist mit Walzasphalt abgedeckt. Feh-

lende Längs- und Quergefälle führen zu einer mangelhaften Oberflächenentwässerung. Die 

Holzbohlen und Holzbretter sind aufgrund fehlender Abdichtung stetig durchnässt und folglich 

morsch. Die Stahlträger weisen Verformungen und teils grössere Korrosionsschäden auf, die 

Absturzsicherung entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. 

 

Der Gemeinderat beabsichtigte, die bestehende Brücke zu sanieren und unterbreitete den 

Stimmberechtigten am 30. November 2016 einen Sonderkredit für die Erneuerung von drei Brü-

cken an der Glaubenbergstrasse (Riegelwald, Erlengraben und Stillaub) für total 

CHF 880'000.00. Dabei wurden für die Sanierung der Stillaubbrücke Kosten von 

CHF 145'000.00 eingerechnet (Ersatz Fahrbahnoberfläche, Erneuerung Absturzsicherung). In-

folge des schlechten baulichen Zustandes und somit der abgeminderten Tragkraft wurde im 

November 2017 eine Gewichtsbeschränkung auf 24 t verfügt. An der Gemeindeversammlung 

vom 5. Dezember 2017 äusserten sich verschiedene Grundeigentümer, dass die Gewichtsbe-

schränkung dauerhaft nicht sinnvoll sei. Der Gemeinderat wurde ersucht, anstelle der Brücken-

instandhaltung eine komplette Sanierung oder Erneuerung zu prüfen. 

 

Um die Einschränkungen bei der Benutzung der Glaubenbergstrasse infolge der Gewichtslimi-

tierung möglichst kurz zu halten, haben sich die Gemeinderäte von Entlebuch und Hasle ent-

schieden, einen Ersatzneubau mit einer Traglast von 40 t zu realisieren. Das bisherige Sanie-

rungsvorhaben aus dem Jahr 2016 wird somit durch ein komplett neues, wesentlich umfangrei-

cheres Neubauprojekt ersetzt. Der Gemeinderat unterbreitet für den Ersatzneubau der Stillaub-

brücke einen neuen Sonderkredit. Der bisherige Anteil im Kredit für die Brückensanierung Glau-

benbergstrasse von CHF 145'000.00 entfällt. 

 

Bild: Heutige Stillaubbrücke 
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Projektbeschrieb 

 

Linienführung 

Im Zeitraum zwischen März bis August 2018 wurden diverse Varianten geprüft. Unter Berück-

sichtigung verschiedener Kriterien haben sich die Gemeinderäte von Entlebuch und Hasle zu-

sammen mit dem Projektverfasser auf eine Realisierung bergseitig der heutigen Brücke festge-

legt. Folgende Punkte gaben den Ausschlag für diesen Entscheid: Optimale Kurvengeometrie, 

gute Sichtverhältnisse, minimaler Eingriff in den bestehenden Böschungsverbau, keine Kosten 

für eine Hilfsbrücke in der Bauphase (die bestehende Bücke kann während der Bauphase wei-

terhin benutzt werden). 

 

Bild: Situationsplan mit bestehender und neuer Brücke 

 

Brückenkonstruktion 

Im Rahmen der Projektstudie wurden folgende Brückenkonstruktionen geprüft: Elementbrücke 

in Beton, Ortbetonbrücke und Holz-Beton-Verbundbrücke. 

 

Für die Erarbeitung der Holzbauvariante wurde die Firma Pirmin Jung, Holzbauingenieure, Rain, 

beigezogen. Die Gemeinderäte von Entlebuch und Hasle haben unter Berücksichtigung von 

verschiedenen Faktoren entschieden, eine Holz-Beton-Verbundbrücke zu realisieren. Im Ver-

gleich zur Elementbrücke in Beton sind die Gesamtkosten für die Holz-Beton-Verbundbrücke 

rund 6,8 % (rund CHF 50'000.00) höher. Aus Sicht der Gemeinderäte ist dieser Mehrpreis ver-

tretbar und die Berücksichtigung von Schweizer Holz bei der Stillaubbrücke sinnvoll. Werden 

doch mit der Glaubenbergstrasse auch grosse Waldgebiete erschlossen. Zudem wird in unserer 

Region der Werkstoff Holz vermehrt eingesetzt. 

 

Die Brücke weist eine Spannweite von 23.8 m und eine Nutzbreite von 5.6 m auf. Unter der 

Fahrbahnplatte sind in Längsrichtung 11 Brettschichtholzträger angeordnet, welche mit der 

Fahrbahnplatte verbunden sind. Die Fahrbahnplatte und die Brettschichtholzträger bilden damit 

ein Verbundtragwerk, in dem beide Querschnittsteile an der Lastabtragung beteiligt sind. Mit der 

oberseitigen Betonplatte mit Abdichtung und dem Gussasphaltbelag, wie auch mit den seitlichen 

Brüstungsverkleidungen, können die tragenden Holzbauteile optimal geschützt werden. Die 

Tragkonstruktion gewährleistet eine Nutzungsdauer von 80 Jahren. Der Oberbau im Strassen-

bereich und auf der Brücke ist voraussichtlich in 25 Jahren sanierungsbedürftig. 
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Bild: Querschnitt neue Holz-Beton-Verbundbrücke 

 

Fundation und Widerlager  

Die Widerlagerwände weisen eine Stärke von 100 cm auf. Die Fundation der Brücke erfolgt 

mittels je 4 Bohrpfählen mit einem Durchmesser von 900 mm. Die vorgelagerten Blocksteine 

werden in eine Filterschicht verlegt und im Übergangsbereich an die bestehenden Längsver-

bauungen angepasst. 

 

Bild: Längsschnitt neue Holz-Beton-Verbundbrücke 

 

Anschlussbereiche 

In den Anschlussbereichen der neuen Brücke muss die Strassenanlage auf einer Länge von ca. 

50 m komplett neu erstellt werden. Beim Übergang auf die bestehende Strasse sind diverse 

Anpassungsarbeiten erforderlich. 

 

 

Kostenzusammenstellung 

Die Anlagekosten enthalten die geschätzten Kosten der Brücke mit den Pfählungen inkl. Wider-

lager, des Strassenbaus und den Anpassungen im Uferbereich. Als Grundlage für den Kosten-

voranschlag dienen der aktuelle Projektstand auf Stufe Vorprojekt sowie Unternehmerrichtoffer-

ten und Erfahrungswerte ähnlicher Objekte. 

 

Aufgrund der erschlossenen Fläche und der betroffenen Gebäude konnte mit dem Gemeinderat 

Hasle eine hälftige Kostenaufteilung zwischen den beiden Gemeinden vereinbart werden (je 

50 %). Der Gemeinderat Hasle legt der Bürgerschaft am 30. November 2018 daher einen Son-

derkredit von CHF vor. Nachdem die Federführung des Projektes 

beim Gemeinderat Entlebuch liegt, beantragt der Gemeinderat Entlebuch den Stimmberechtig-

ten die Zustimmung zum Bruttokredit von CHF 780'000.00. Der Anteil der Gemeinde Hasle wird 

anschliessend in Abzug gebracht, sodass Entlebuch schliesslich 50 % verbleiben. 
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Position  Kredit 

Brückenbau inklusive Fundation und Uferverbauung CHF 465'000.00 

Strassenbau CHF 90'000.00 

Rückbau bestehende Brücke, Renaturierung CHF 35'000.00 

Projektnebenkosten (inkl. Variantenstudium) CHF 55'000.00 

Honorare Projekt und Bauleitung CHF 75'000.00 

Unvorhergesehenes CHF 60'000.00 

   

Total Kosten (inkl. MwSt.) CHF 780'000.00 

   

Netto-Kosten   

Gesamtkosten  CHF 780'000.00 

abzüglich 50 % Anteil Gemeinde Hasle CHF - 390'000.00 

 

Netto-Kosten z.L. Gemeinde Entlebuch CHF 390'000.00 

 

 

Terminplan 

Gemäss Terminprogramm ist folgende Umsetzung geplant: 

- Abschluss Vorprojekt   Oktober 2018 

- Gemeindeversammlung Entlebuch  05. November 2018 

- Gemeindeversammlung Hasle  30. November 2018 

- Bauprojekt / Baueingabe   Dezember 2018 

- Genehmigungsverfahren   Januar  März 2019 

- Beschaffung Bauarbeiten    Januar  März 2019  

- Ausführungsprojekt   Februar  April 2019 

- Realisierung     Mai  Juli 2019 

 

 

Bericht der Controllingkommission 

Die Controllingkommission hat das vorliegende Finanzgeschäft geprüft. Sie hält fest, dass der 

Sonderkredit «Neubau Stillaubbrücke» nicht im Finanz- und Aufgabenplan enthalten ist, son-

dern lediglich deren Sanierung. In Anbetracht des baulich schlechten Zustandes der Brücke 

erachtet die Controllingkommission aber den Neubau als sinnvoll und richtig. Die Transparenz, 

Verständlichkeit und Wahrheit wird als eingehalten beurteilt. Die Controllingkommission unter-

stützt den Antrag des Gemeinderates und empfiehlt, den vorliegenden Sonderkredit für den Er-

satzneubau der Stillaubbrücke zu genehmigen. 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates: 

 

Bewilligung eines Sonderkredites von CHF 780'000.00 für den Ersatzneubau der Stillaub-

brücke an der Glaubenbergstrasse 
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Traktandum 4 

 

Ergänzung des Reglements über die Delegation von Rechtssetzungsbefugnissen 

an den Gemeinderat (Delegationsreglement) vom 2. Dezember 2014 betreffend 

Wasserversorgungen 

 

Ausgangslage 

An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2014 haben die Stimmberechtigten der Ge-

meinde Entlebuch dem Reglement über die Delegation von Rechtssetzungsbefugnissen an den 

Gemeinderat (Delegationsreglement) zugestimmt. Der Gemeinderat wurde damit ermächtigt, 

Reglemente durch Vollzugsverordnungen zu konkretisieren und in einzelnen Bereichen geset-

zesvertretende Verordnungen zu erlassen. Dies betrifft gemäss Art. 1 Abs. 2 des Delegations-

reglements aktuell folgende Bereiche: 

a) Benutzung kommunaler Infrastrukturen sowie der Sporthalle Farbschachen der Gemein-

den Entlebuch und Hasle 

b) Bevölkerungsschutz 

c) Datenschutz 

d) Energiefonds 

e) Fernwärmeheizung 

f) Musikschule 

g) Personalwesen 

h) Abgaben im Tourismus 

i) Viehschau- und Marktwesen 

k) Fonds für soziale Zwecke Entlebuch 

 

 

Delegation der Wasserversorgungsaufgaben 

Gemäss § 35 des kantonalen Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetzes planen und 

betreiben die Gemeinden die Wasserversorgung. Die Gemeinden projektieren, erstellen und 

unterhalten die erforderlichen Versorgungsanlagen. Sie können diese Aufgaben selber erbrin-

gen oder einem oder mehreren Versorgungsträgern übertragen. 

 

In der Gemeinde Entlebuch werden diese Aufgaben seit vielen Jahren von den Wasserversor-

gungsgenossenschaften übernommen. Es bestehen diesbezüglich auch entsprechende ver-

tragliche Regelungen zwischen der Gemeinde und den Wasserversorgungsgenossenschaften 

gemäss Mustervorlagen des Kantons. Diese Regelungen wurden bisher durch den Gemeinde-

rat abgeschlossen. So hat der Gemeinderat Entlebuch auch mit der Wasserversorgung Dorf 

Entlebuch (WVDE) am 23. September 2009 einen Konzessionsvertrag über die Übertragung 

der öffentlichen Wasserversorgung abgeschlossen. Ebenso hat der Gemeinderat das Regle-

ment und die Tarifordnung der WV Dorf Entlebuch im Jahr 2009 genehmigt. 

 

Das Kantonsgericht Luzern hat in einem Entscheid vom 8. August 2018 festgehalten, dass für 

die Genehmigung von rechtssetzenden Verträgen sowie der Übertragung von hoheitlichen Be-

fugnissen an die Wasserversorgungen die Stimmberechtigten zuständig sind, soweit nicht der 

Gemeinderat durch einen Rechtssatz als zuständig erklärt wird. 

 

Die Wasserversorgung Dorf Entlebuch hat den Gemeinderat ersucht, gestützt auf das vorste-

hende Urteil des Kantonsgerichts eine praxistaugliche Lösung für die Genehmigung der Ver-

träge, Reglemente und Tarifordnungen zu erarbeiten. 

 

Der Gemeinderat hat diese Verträge, Reglemente und Tarifordnungen bisher nicht der Bürger-

schaft an einer Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt. Der Kanton hat es bisher 

versäumt, bei seinen Mustervorlagen darauf hinzuweisen, dass hier die Stimmberechtigten für 

die Genehmigung zuständig sind, wenn nicht der Gemeinderat in einem Reglement dafür als 

zuständig erklärt wird. 

 

Der Gemeinderat hat sich entschieden, analog der Gemeinde Schüpfheim, der Bürgerschaft 

diese Kompetenz mit einer Ergänzung des Delegationsreglements zur Genehmigung zu unter-

breiten. Die weiteren Details werden anschliessend in einer Verordnung geregelt werden. Aus 

Sicht des Gemeinderates ist es vertretbar, wenn die Stimmberechtigten dieses Recht zum Ab-

schluss des Vertrages mit den Wasserversorgungen und die Genehmigung der Wasserversor-

gungsreglemente und -tarifordnungen an den Gemeinderat delegieren. 
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Ergänzung Delegationsreglement 

Der Gemeinderat sieht folgende Ergänzung des Delegationsreglementes vor: 

 

Art. 1a Rechtsetzende Verträge 

 

Der Gemeinderat kann in folgenden Bereichen rechtsetzende Verträge abschliessen: 

 

Lit. Bereich Grundzüge der Regelung 

a. Wasserversorgung Delegation der Wasserversorgung (einschliesslich Rechtsset-

zungs- und Verfügungskompetenz) durch Vertrag an private 

oder öffentliche Wasserversorgungsträger unter folgenden 

Bedingungen: 

- Einhaltung der Vorgaben des kantonalen Rechts 

- Aufsicht durch den Gemeinderat 

- Genehmigung der Reglemente durch den Gemeinderat 

- Genehmigung der Tarifordnungen für Anschlussgebühren, 

 die Grund- und Mengengebühren sowie die Verwaltungs-,  

 Benutzungs- und Betriebsgebühren, welche in Anwendung 

 des Kostendeckungs- und des Äquivalenzprinzips fest- 

 gelegt wurden, durch den Gemeinderat 

- Kompetenz des Gemeinderates zur Verfügung aufsichts-

 rechtlicher Massnahmen, insbesondere zur Aufhebung der 

 Delegation bei schwerer Pflichtverletzung. 

Der Gemeinderat regelt das Nähere in einer Verordnung. 

   

 

Die Änderung tritt nach der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung und Ablauf der 

Beschwerdefrist für eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde sofort in Kraft. 

 

Position der Controllingkommission 

Die Controllingkommission hat den rechtsetzenden Erlass zur Ergänzung des Delegationsreg-

lements beurteilt. Gemäss ihrer Beurteilung ist der Vorschlag mit den massgebenden gesetzli-

chen und verfassungsmässigen Grundlagen vereinbar. Die Bestimmungen sind klar und ver-

ständlich formuliert und berücksichtigen die kommunalen Gegebenheiten. Sie erachtet es als 

sinnvolle Kompetenzaufteilung, wenn der Gemeinderat rechtsetzende Verträge im Bereich Was-

serversorgung abschliessen kann. Darüber hinaus sind die Auswirkungen des Erlasses genü-

gend klar und vollständig dargelegt. Die Controllingkommission unterstützt die vorliegende Er-

gänzung des Delegationsreglements und empfiehlt den Stimmberechtigten, der Reglementser-

gänzung zuzustimmen. 

 

 

Änderung/Ergänzung Delegationsreglement und Entwurf der Verordnung 

Das Delegationsreglement mit der vorstehenden Änderung und der Entwurf der Verordnung 

über die Übertragung der Wasserversorgungsaufgaben an selbständige Versorgungsträger der 

Gemeinde Entlebuch kann bei der Gemeindekanzlei bezogen oder unter www.entlebuch.ch her-

untergeladen werden. 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates: 

 

Zustimmung zur Änderung des Delegationsreglementes 
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Traktandum 5 

 

Bebauungsplan Marktplatz 

 

Bericht über den aktuellen Stand 

Im April 2018 wurde der Bebauungsplan für das Dorfzentrum Marktplatz zur Vorprüfung an den 

Kanton eingereicht. Ende August hat der Gemeinderat den Vorprüfungsbericht erhalten mit der 

Auflage, einige Ergänzungen vorzunehmen und die Unterlagen erneut an den Kanton zur (kur-

zen) Überprüfung einzureichen. Gemeinsam mit den Investoren, Architekten und dem Ortspla-

ner wurden die geforderten Ergänzungen zügig vorgenommen. Es betraf insbesondere detail-

liertere Angaben zu Spielflächen, Anzahl Parkplätze (ohne 2. UG als Variante), sowie die Ver-

massung einzelner Bauten und die Erschliessungswege. 

 

Die Unterlagen konnten Anfang Oktober dem Kanton zur erneuten Beurteilung eingereicht wer-

den. Gemeinderat, Investoren, Architekten und der Ortsplaner gehen davon aus, dass der Be-

bauungsplan die erforderlichen Angaben enthält und die öffentliche Planauflage baldmöglichst 

gestartet werden kann. 

 

An der Gemeindeversammlung wird über den aktuellen Stand und die weiteren Schritte infor-

miert.  

 




